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Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember ….. nach § 76 Abs. 1 KRHhFVO

Allgemeines

Die Evangelische Kirchengemeinde / Evangelischen Kirchengemeinden…… befindet / befinden sich in der Propstei ……... Sie bilden einen gemeinsamen Pfarrsprengel. In ihr  / ihnen liegen die folgenden Orte …. ( www.kirche-mv.de bzw. Almanach nachschauen)

Die Evangelische Kirchengemeinde  / Evangelischen Kirchengemeinden …..     hat/haben zum Zeitpunkt der Umstellung auf das kaufmännische Rechnungswesen per 31.12.20….. insgesamt ……… Gemeindeglieder. 
Des Weiteren beschäftigt die Evangelische Kirchengemeinde / Evangelischen Kirchengemeinden neben einer ganzen Stelle für eine Pastorin/ Pastor, einer 75%-Stelle für eine Gemeindepädagogin, einer 25%-Stelle Küster eine Gemeindesekretärin, sowie eine Vielzahl von  ehrenamtlichen Mitarbeitern/-innen. (anpassen)



1. Erläuterungen zu den wesentlichen Posten der AKTIVA in der Bilanz zum 31.12.20… 

Die zum Bilanzstichtag 31.12.20… nicht fertiggestellten bzw. begonnenen Baumaßnahmen am   (Maßnahme / Gebäude benennen) wurden als Anlage im Bau erfasst. Mit der jeweiligen Fertigstellung werden sie aktiviert, in die entsprechende Bilanzposition übernommen und abgeschrieben.

Bei den Forderungen zwischen kirchlichen Körperschaften handelt es sich im Wesentlichen um die Zuweisungen des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises  (….T€) für den Monat Dezember und Forderung gegenüber anderen Kirchengemeinde (… T€) (PRÜFEN und ANPASSEN). Darüber hinaus sind unterschiedliche, überwiegend kleinere, Forderungen enthalten. Die Forderungen wurden im Jahr 20… annähernd beglichen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten insbesondere Forderungen aus Mieten, Pachten und Erbbauverträgen. Die Forderungen wurden im Jahr 20.. annähernd beglichen. (PRÜFEN und ANPASSEN)

Die sonstigen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus dem Vorschuss für die (…. T€), gewährten Darlehen gegenüber Mitarbeitenden (Vorschüsse, Wohnungsfürsorgedarlehen u.a., … T€) und gegenüber anderen kirchlichen Einrichtungen (…T€) zusammen. (PRÜFEN und ANPASSEN)

Die Anlagen zur Finanzdeckung der Rücklagen weisen die monetäre Deckung der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen aus (siehe Nr. 3 Grad der Finanzdeckung der Passivposten nach § 64 KRHhFVO). Die Veränderung im Vergleich zur Vorjahresbilanz resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren: der Verwendung des Jahresergebnisses 20..., der Zuführung der Zinserträge 20… und …..(PRÜFEN und ANPASSEN)

Das Kapitalkonto veränderte sich im Vergleich zur Vorjahresbilanz durch die Verwendung des Jahresergebnisses 20.. (Erfassung der getätigten Investitionen ins Anlagevermögen im Eigenkapital; … TEUR) und die Rücklagenzuführung  TEUR) sowie eine unterjährige Rücklagenentnahme für ….(TEUR). (PRÜFEN und ANPASSEN)

Die Veränderung der Rücklagenbestände resultiert im Wesentlichen aus der Verwendung des Jahresergebnisses 20… im Jahr 20.. und der …… (PRÜFEN und ANPASSEN)
Das Jahresergebnis 20.. wird im Jahr 20…verwendet. Die Höhe des Eigenkapitals und der Rücklagen per 31.12.20.. ist im beigefügten Eigenkapital- und Rücklagenspiegel (Anlage 2) detailliert ausgewiesen.

Die Sonderposten mit monetärer Abdeckung wurden für die nicht verbrauchten Spenden und Kollekten des…. und des …. Gebildet.

Die Sonderposten ohne monetäre Abdeckung bilden die Sonderposten für die Erstbewertung der Sakralgebäude (..T€) sowie Sonderposten für verbrauchte Investitionszuschüsse (…T€), die jeweils parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden.

Bei den  Verbindlichkeiten zwischen kirchlichen Körperschaften handelt es sich im Wesentlichen um stichtagsbezogene offene Posten des …. (….T€), die mittlerweile alle ausgeglichen sind. (PRÜFEN und ANPASSEN)

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bilden die Forderungen der … (..T€) die größten Posten. (PRÜFEN und ANPASSEN)

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es um ein Darlehen für ….(PRÜFEN und ANPASSEN)

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind die abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern, Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung (insgesamt … TEUR), Beträge aus Gehaltsabschlägen und -verrechnungen (… T€) etc. enthalten. Hinzu kommen zu klärende (… T€) und durchlaufende Posten (.. T€, u.a. ….). (PRÜFEN und ANPASSEN)


2. Investitions- und Finanzierungstätigkeit für mehrjährige oder 50.000 € übersteigende Baumaßnahmen

Die Erläuterungen zu den Baumaßnahmen finden sich unter Nr. 1 Wesentliche Bilanzposten.


3. Grad der Finanzdeckung der Passivposten nach § 64 KRHhFVO

Die Position Wertpapiere des Umlaufvermögens bildet die monetäre Anlage der Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen mit monetärer Abdeckung ab.
Sie weist zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses aus den folgenden Gründen eine höhere Summe als die Passivposten aus:
Aktiva: Die Zinserträge 20.. der Rücklagen (…. T€) sind zwar bereits im Geldvermögen angelegt, die monetäre Deckung der … Rücklage/Rückstellung (…T€) wird hingegen erst mit der Verwendung des Jahresergebnisses hergestellt.
Passiva: Auf der Passivseite verhält es sich genau umgekehrt – die Rücklagenzuführung der Zinsen erfolgt erst mit der Verbuchung des Jahresergebnisses im Jahr 20.., die Rücklagen/Rückstellungen wurden aber schon zum 31.12.20.. gebildet. (PRÜFEN und ANPASSEN)
4. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 51 ff. KRHhFVO

Die Grundstücke und Gebäude wurden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Konnten die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelt werden, wurde ein pauschales Verfahren gemäß „Leitfaden für die Erfassung, Bewertung, Abschreibung und den Nachweis des kirchlichen Vermögens und der Schulden in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche“ bzw. der Bilanzierungsverwaltungsvorschrift – BilVwV vom 07.03.2019 angewandt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (lineare Abschreibung).
Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer zwischen 150,- € und 1.000,- € lagen (geringwertige Wirtschaftsgüter), wurde auf die Bildung eines Sammelpostens entsprechend der Regelung des § 6 Absatz 2a EStG (sog. GWG-Pool) verzichtet.

Die Finanzanlagen des Anlagevermögens (im Wesentlichen Gesellschafts-, Genossenschafts- und Stiftungsanteile) wurden zum Nominalwert angesetzt. Erzielte Dividenden wurden thesauriert.

Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert angesetzt. Sie hatten – mit Ausnahme der sonstigen Forderungen – eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Rückstellungen für Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen wurden mit dem bis zum Ende der Altersteilzeit notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. (PRÜFEN und ANPASSEN)

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag erfasst. Sie hatten – mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und der sonstigen Verbindlichkeiten – eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Die Restlaufzeit des …. Darlehens (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) beträgt zum Bilanzstichtag noch rund …. Jahre (01.12.2029). (PRÜFEN und ANPASSEN)


5. Übernommene Bürgschaften

Es wurden keine Bürgschaften übernommen. (PRÜFEN und ANPASSEN)


6. Risiken:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses sind keine Risiken erkennbar.


EDG Kiel e.G., Kto.-Nr. 146 706, BLZ 210 602 37 (IBAN DE2621060237146706, BIC GENODEF1EDG)
KD-Bank e.G., Duisburg, Kto.-Nr.155 160 80 14, BLZ 350 601 90 (IBAN DE87350601901551608014, BIC GENODED1DKD)
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